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Folter:Quälen und Leiden in der Vormoderne

Folter und Gewaltexzesse sind in jÃ¼ngerer Zeit
wieder ins Zentrum der Ã¶ffentlichen Aufmerksam-
keit gerÃ¼ckt. Auf Sensationswirkung gerichtete Medi-
en apostrophierten diese PhÃ¤nomene schnell als âvor-
demokratischâ oder prophezeiten einen âRÃ¼ckfall ins
Mittelalterâ. DemgegenÃ¼ber hat sich die wissenschaft-
liche Forschung dem Thema noch erstaunlich selten ge-
widmet. Die Alte Geschichte untersuchte âFolterâ bis-
her vornehmlich unter rechtshistorischer Perspektive,
die MediÃ¤vistik besonders im Kontext der Inquisiti-
on und der Rezeption des rÃ¶mischen Prozessrechts.
Die frÃ¼hneuzeitliche Geschichtswissenschaft behan-
delte dagegen Folter und Gewaltexzesse in zahlreichen
Untersuchungen â unter anderem zur Strafpraxis, zu den
GrÃ¤ueln des 30jÃ¤hrigen Krieges sowie zu den Hexen-
verfolgungen. Vor diesem Hintergrund hat die interdis-
ziplinÃ¤re Arbeitsgruppe âRecht â Religion â Gewalt in
vormodernen Gesellschaftenâ, die seit einigen Jahren re-
gelmÃ¤Ãige Tagungen, Symposien und Ringvorlesun-
gen an der Ruhr-UniversitÃ¤t-Bochum durchfÃ¼hrt, am
7. und 8. Juli 2006 unter der Leitung von Nikolas Jas-
pert (Koordinatorin: Ditte Gurack) ein bestens besuchtes
Symposium zu âFolter: QuÃ¤len und Leiden in der Vor-
moderneâ veranstaltet. Die Vortragenden haben dasThe-
ma unter verschiedenen Blickwinkeln und AnsÃ¤tzen
vom Alten Orient bis in die FrÃ¼he Neuzeit behandelt
und den Bogen sogar bis zum Irak unserer Tage gespannt.

Dabei hat sich vor allem gezeigt, dass die Folter nicht
nur als historische Praxis, sondern auch als literarische
Figur ganz unterschiedliche Funktionen erfÃ¼llen konn-

te. So findet sich die Anwendung von Folter sowohl zur
âWahrheitsfindungâ in gerichtlichen Verfahren als auch
in Form der Straf-, Hinrichtungs- und Erzwingungsfol-
ter. Auch Themenbereiche, mit denen Folter in der Vor-
moderne im heutigen Bewusstsein meist verbunden ist,
wie die Ritualmordverfahren gegen Juden, der Templer-
prozess und die Hexenprozesse, wurden unter neuen Fra-
gestellungen in den Blick genommen. Anhand vermeint-
licher und tatsÃ¤chlicher Gewaltexzesse zur Kreuzzugs-
zeit, im hussitischen BÃ¶hmen und in anderen Zusam-
menhÃ¤ngen wurde deutlich, dass Folter und Gewalt-
exzesse verschiedentlich dazu dienten, andere zu diffa-
mieren oder das eigene MÃ¤rtyrertum zu erhÃ¶hen.
Topische Gewaltzuschreibungen wiederum konstruieren
gegenÃ¼ber religiÃ¶s, politisch und ethnisch âAnde-
renâ Feindbilder, die als Legitimationsgrundlage fÃ¼r
tatsÃ¤chliche Gewalt fungieren konnten und kÃ¶nnen.

Nach der HinfÃ¼hrung zur Tagungsthematik durch
Nikolas Jaspert hat JÃ¶rg Gerber sich im ersten Vortrag
mit der Funktion der âFolter in den rÃ¶mischen Chris-
tenprozessen des 2. und 3. Jahrhundertsâ befasst und
betont, dass dort nicht zum Zweck der Informationsbe-
schaffung gefoltert wurde, sondern um die Beschuldig-
ten zu zwingen, das pagane Opfer zu vollziehen. Folter
sollte demnach hier die Funktion erfÃ¼llen, die Chris-
ten wieder in die Gesellschaft eingliedern zu kÃ¶nnen.
Der Althistoriker Walter Eder problematisierte den Wi-
derspruch zwischen der Praxis der âSklavenfolterâ und
dem Prinzip der unbedingten LoyalitÃ¤t des Sklaven ge-
genÃ¼ber seinem Herrn in der rÃ¶mischen Republik
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undwÃ¤hrend der Kaiserzeit. Dieses Vertrauen durfte als
ein tragendes Fundament der rÃ¶mischen Gesellschaft
nur angesichts besonders schwerer Vergehen von Sei-
ten der Staatsgewalt infrage gestellt werden, beispiels-
weise bei Verdacht auf Bruch der KeuschheitsgelÃ¼bde
von Vestalinnen oder der GefÃ¤hrdung der Res Publica
durch VerschwÃ¶rung.

Nach Ausweis des Alttestamentlers Christian Frevel
existieren kaum Untersuchungen Ã¼ber âFolter im Al-
ten Testamentâ, obwohl in ihm verschiedentlich Folter
und hÃ¤ufiger noch brutale Gewaltexzesse beschrieben
werden. Die zitierten Stellen lassen verschiedene Funkti-
onszusammenhÃ¤nge erkennbar werden. So fanden sich
beispielsweise Beschreibungen von Ordalen im altorien-
talischen Prozessrecht, die durchaus die Form der Straf-
folter annehmen konnten. DemgegenÃ¼ber dientenDar-
stellungen von Folter und blutigen Exzessen infolge von
Kriegen wohl eher als fundierende ErzÃ¤hlungen der ei-
genen Religion und sind, ebenso wie typologische Be-
schreibungen von (Glaubens)martyrien, als funktionales
Muster fÃ¼r das SelbstverstÃ¤ndnis des Volkes Israel zu
verstehen. In eine andere Richtung wies der Vortrag von
Linda-Marie GÃ¼nther zur Darstellung der Palastintri-
gen zur Zeit des âHerodesâ. Kronzeuge des Beitrags war
Flavius Josephus, dessen genaue und hÃ¤ufige Schilde-
rungen der Folter vermutlich Unschuldiger zur Aufde-
ckung eines Mordkomplotts gegen den KÃ¶nig in zwei-
erlei Hinsicht interpretiert wurden: nicht nur im Zusam-
menhang mit politischen Auseinandersetzungen und der
Rechtspraxis der Zeit, sondern auch als literarisches Stil-
mittel, mit dem Herodes als Archetypus des Despoten
gezeigt und so diffamiert werden sollte. Unter dem The-
ma âErzwungene GestÃ¤ndnisse in Ritualmordverfah-
ren gegen Judenâ untersuchte der Mittelalterhistoriker
Michael Oberweis die Anwendung von Folter als âMit-
tel zur Wahrheitsfindungâ im gerichtlichen Verfahren.
Die Kammerknechtschaft schÃ¼tzte die Juden zwar nicht
vollstÃ¤ndig vor Pogromen und anderen Gewaltexzes-
sen, aber die Folter wurde insgesamt nur selten gegen sie
eingesetzt. Anhand dreier Beispiele aus dem 13. und 15.
Jahrhundert wurde deutlich, dass den inkriminierten Ju-
den gerade deshalb noch nicht einmal bekannt war, wel-
che GestÃ¤ndnisse ihre Folterer erlangen wollten.

Einen wahrnehmungsgeschichtlichen Ansatz ver-
folgte Nikolas Jaspert, der nach theoretischen Ãberle-
gungen zur Unterscheidung zwischen Gewalt und Grau-
samkeit, âGewaltexzesse der Kreuzzugszeitâ auf die Fra-
gestellung hin vorstellte, welche Funktionen die ver-
meintliche Grausamkeit der Muslime und Christen fÃ¼r
das SelbstverstÃ¤ndnis der Christen erfÃ¼llte. Christli-

che Autoren wiesen nicht nur den Muslimen, sondern
auch den eigenen GlaubensbrÃ¼dern brutale Handlun-
gen zu; diese wurden jedoch dadurch sanktioniert, daÃ
die Kreuzfahrer als Neues Volk Israel handelten und nach
Meinung der Autoren durch den rechten Beweggrund
(recta intentio) geleitet waren. Auch in dem Vortrag von
Alexander Berner wurde die Anwendung der Folter als
âMittel zur Wahrheitsfindungâ im gerichtlichen Verfah-
ren thematisiert und mit âFolter im Templerprozessâ ein
weiterer Kontext behandelt, der uns heute als abschre-
ckendes âParadebeispielâ dafÃ¼r dient, wie eine fingier-
te Anklage durch erfolterte GestÃ¤ndnisse legitimiert
und politisch instrumentalisiert wurde. Paradoxerwei-
se galt den Zeitgenossen, die sprichwÃ¶rtliche Tapfer-
keit der Templer als Garant fÃ¼r die GlaubwÃ¼rdigkeit
der Aussagen. Andreas RÃ¼ther referierte Ã¼ber die
âKriegserfahrungen und Brutalisierungen in der Hussi-
tenzeitâ und zeigte auf, dass der Umgang der verfeinde-
ten Gruppen mit den jeweils anderen groÃe Grausamkeit
aufwies. Der Vergleich zwischen altglÃ¤ubigen und hus-
sitischen Texten zeigte, dass die Hussiten und spÃ¤ter
der radikale FlÃ¼gel der Taboriten ihre Gewaltexzes-
se mit dem Verweis auf die BrutalitÃ¤ten ihrer Gegner
(z.B. der Hinrichtung des Jan Hus) legitimierten â eben-
so wie die Grausamkeiten der Hussiten umgekehrt zum
zeitgenÃ¶ssisch-historiografischen Topos wurde.

Rainer Walz setzte sich mit der âFolter in Hexenpro-
zessenâ auseinander und widerlegte anhand verschiede-
ner Fallbeispiele aus dem Raum Lippe dieThese, nach der
die angeklagten Frauen einen IdentitÃ¤tsverlust erlitten
und sich infolge des Verfahrens auch selbst fÃ¼r Hexen
gehalten hÃ¤tten. Die Angeklagten gestanden (fast) al-
le erst unter der Folter und die Protokolle lieferten kei-
ne BestÃ¤tigung dafÃ¼r, dass sie die VorwÃ¼rfe fÃ¼r
sich selbst annahmen. Festzustellen seien lediglich die
in der peinlichen Befragung widerstreitenden Strategien
der Schmerzvermeidung (GestÃ¤ndnis) und IdentitÃ¤ts-
, bzw. Ehrwahrung (Beteuerung der Unschuld). Die Vor-
trÃ¤ge wurden durch eine befruchtende Ausweitung der
Perspektive auf die Neueste Zeit abgeschlossen. Kristin
Platt vom Bochumer Institut fÃ¼r Diaspora- und Geno-
zidforschung referierte Ã¼ber âFolter und Gewaltexzes-
se aus der Sicht der Genozidforschungâ. Moderne Fol-
ter zeichne sich dadurch aus, dass sie, trotz ihres psy-
chopathologischen Charakters, nicht von Psychopathen
ausgefÃ¼hrt werde. Die TÃ¤ter kÃ¶nnten vielmehr als
ânormalâ, als psychisch eher unauffÃ¤llig, bezeichnet
werden. Nach ihren Erkenntnissen ist systematisierte
BrutalitÃ¤t demnach untrennbar verbunden mit den je-
weiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die
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Grausamkeiten autorisieren, gebieten sowie institutiona-
lisieren, und so ânormaleâ(oft besonders âwertebewuss-
teâ) Mitglieder ihrer Gruppe dazu bewegen, diese auszu-
fÃ¼hren. Gerade auch seit dem 20. Jahrhundert ist zu be-
legen, dass militÃ¤rische FÃ¼hrungsschichten auf wis-
senschaftliche Untersuchungen, Versuche und Theorien
zurÃ¼ckgreifen, um beispielsweise die Bereitschaft der

Soldaten zu tÃ¶ten zu erhÃ¶hen. Frau Platt wies zuletzt
noch darauf hin, dass eben diese Ergebnisse zeigten, wie
wichtig es sei, nicht nur die Gewalt an sich zu betrachten,
sondern auch den ideellen, legitimatorischen und wis-
senschaftlichen Kontext von Folter und Gewalt. Mit ei-
ner angeregten Schlussdiskussion endete das Bochumer
Symposium.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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